
Preisblatt Netznutzung Erdgas

für das Verteilnetz der Westfalen Weser Netz GmbH

gültig ab 01.01.2026

Veröffentlichungspflicht nach § 20 Abs. 1 EnWG

Die Westfalen Weser Netz GmbH weist darauf hin, dass sie aufgrund der aktuell noch nicht vollständig vorliegenden 
Datengrundlage von einer Veröffentlichung endgültiger Netzentgelte für das Jahr 2026 gem. § 20 Absatz 1 Satz 1 EnWG 
absehen musste. Stattdessen erfolgt gem. § 20 Abs. 1 Satz 2 EnWG zum 15.10.2025 eine Veröffentlichung vorläufiger 
Netzentgelte. Die verbindlichen bzw. endgültigen Netzentgelte für das Jahr 2026 können insoweit von den vorstehenden 
vorläufigen Netzentgelten abweichen.

Hintergrund für die derzeit bestehenden Unsicherheiten bei der Ermittlung der (vorläufigen) Netzentgelte sind die zahlreichen, 
noch ausstehenden behördlichen Entscheidungen zur Bestimmung der Erlösobergrenze.

Stand • 07.10.2025



Preisblatt Netznutzung Erdgas 

für das Verteilnetz der Westfalen Weser Netz GmbH

gültig ab 01.01.2026

1 Lastganggemessene Kunden ᵃ⁾

1.1 Preistabellen 

1.1.1 Preistabellen für Arbeit 

Tabelle 1:  

zur Information  

Bereich

Unter-

grenze
[kWh/a]

Ober-

grenze
[kWh/a]

Sockel-

betrag
[€]

durch Sockel 

abgegolten
[kWh]

Preis inkl. 

vorgel. Netz
[ct/kWh]

1 1 1.500.000 0,00 0 0,746

2 1.500.001 3.000.000 11.190,00 1.500.000 0,639

3 3.000.001 5.000.000 20.775,00 3.000.000 0,568

4 5.000.001 10.000.000 32.135,00 5.000.000 0,492

5 10.000.001 20.000.000 56.735,00 10.000.000 0,422

6 20.000.001 50.000.000 98.935,00 20.000.000 0,371

7 50.000.001 100.000.000 210.235,00 50.000.000 0,347

8 100.000.001 383.735,00 100.000.000 0,337

1.1.2 Preistabellen für Leistung (Jahresleistungspreis) 

Tabelle 2:  

zur Information  

Bereich

Unter-

grenze
[kW/a]

Ober-

grenze
[kW/a]

Sockel-

betrag
[€]

durch Sockel 

abgegolten
[kW]

Preis inkl. 

vorgel. Netz
[€/kW]

1 1 801 0,00 0 30,84

2 802 1.451 24.702,84 801 25,44

3 1.452 2.248 41.238,84 1.451 21,84

4 2.249 4.072 58.645,32 2.248 18,24

5 4.073 7.376 91.915,08 4.072 15,36

6 7.377 16.176 142.664,52 7.376 14,16

7 16.177 29.298 267.272,52 16.176 13,92

8 29.299 449.930,76 29.298 13,92

Nach GasNZV § 24 sind hier Kunden mit einem Jahresverbrauch > 1.500.000 kWh oder > 500 kW einzuordnen. 
Die Zuordnung erfolgt zu Beginn einer Abrechnungsperiode.

Die dargestellten Preise sind Bereichspreise. Ein Anwendungsbeispiel ist unter Ziffer 1.2 enthalten.

Die dargestellten Preise sind Bereichspreise. Ein Anwendungsbeispiel ist unter Ziffer 1.2 enthalten.
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1.2 Anwendungsbeispiel 

1.2.1 Annahmen 

Tabelle 3:  

Arbeit Wn 18.000.000 kWh/a

Leistung Pn 4.000 kW/a

1.2.2 Preistabelle für Arbeit 

Tabelle 4:  

Bereich

In Bereich 

fallende 

Arbeit
[kWh/a]

Bereichs­

arbeits-

preis
[ct/kWh]

Bereichs­

entgelt
[€]

1 1.500.000 0,746 11.190,00

2 1.500.000 0,639 9.585,00

3 2.000.000 0,568 11.360,00

4 5.000.000 0,492 24.600,00

Sockel 

(zur Info)
10.000.000 56.735,00

5 8.000.000 0,422 33.760,00

Summe 18.000.000 90.495,00

1.2.3 Preistabelle für Leistung 

Tabelle 5:  

Bereich

In Bereich 

fallende 

Leistung
[kW]

Bereichs­

leistungs-

preis
[€/kW]

Bereichs-

entgelt
[€/a]

1 801 30,84 24.702,84

2 650 25,44 16.536,00

3 797 21,84 17.406,48

Sockel 

(zur Info)
2.248 58.645,32

4 1.752 18,24 31.956,48

Summe 4.000 90.601,80

Erläuterung: Die in den Bereich 1 fallende Jahresarbeit wird mit dem Bereichsarbeitspreis multipliziert. Diese Multiplikation
wird für alle Folgebereiche durchgeführt, bis die individuelle Jahresarbeit des Netznutzers erreicht ist. Die Bereichsentgelte 
werden abschließend zum Netznutzungsentgelt Arbeit aufaddiert. Der Sockel stellt dabei die Zwischensumme der vollständig 
durchlaufenen (vorangegangenen) Bereiche dar.

Erläuterung: Die in den Bereich 1 fallende Leistung wird mit dem Bereichsleistungspreis multipliziert. Diese Multiplikation wird
für alle Folgebereiche durchgeführt, bis die individuelle Jahreshöchstleistung des Netznutzers erreicht ist. Die Bereichsentgelte 
werden abschließend zum Netznutzungsentgelt Leistung aufaddiert. Der Sockel stellt dabei die Zwischensumme der vollständig 
durchlaufenen (vorangegangenen) Bereiche dar.
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1.3 Messentgelte 

Tabelle 6:  

Zählergruppe

Mess-

stellen-

betrieb ¹⁾
[€/a]

Messung
[€/a]

G 2,5 - G25 1.018,80 226,56

G 40 - G160 1.196,16 226,56

G 250 - G400 1.307,64 226,56

G 650 - G1000 1.831,92 226,56

≥ G 1600 4.254,12 226,56

¹⁾ inkl. Mengenumwerter 

1.4 Konzessionsabgaben 

Tabelle 7:
Konzessionsabgabensätze Erdgas gemäß 

Konzessionsabgabenverordnung

Belieferung von Tarifkunden [ct/kWh]

ausschließlich Kochen und Warmwasser in Gemeinden

bis 25.000 Einwohner 0,51

bis 100.000 Einwohner 0,61

bis 500.000 Einwohner 0,77

sonstige Erdgaslieferungen in Gemeinden

bis 25.000 Einwohner 0,22

bis 100.000 Einwohner 0,27

bis 500.000 Einwohner 0,33

Belieferung von Sondervertragskunden [ct/kWh]

Sondervertragskunden 0,03

Alle o.g. Preise sind ohne Konzessionsabgabe dargestellt. Letztere wird an die Städte und Gemeinden in unserem Netzgebiet 
abgeführt. In den Konzessionsgebieten gelten unterschiedliche Regelungen zur Zahlung der Konzessionsabgabe.

ᵃ⁾ Alle o.g. Preise sind netto ohne Umsatzsteuer dargestellt. Zuzüglich zu den Nettobeträgen wird die Umsatzsteuer in der 
jeweils gültigen Höhe, zurzeit 19%, berechnet. Bei der Berechnung der Bruttopreise können sich Rundungsdifferenzen 
ergeben. Maßgeblich sind die Nettopreise.
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2 Nicht leistungsgemessene Kunden ᵇ⁾

2.1 Preistabelle 

Tabelle 8: Netznutzung ¹⁾

Stufe

Unter­

grenze
[kWh/a]

Ober­

grenze
[kWh/a]

Arbeitspreis
[ct/kWh]

Grundpreis
[€/a]

1 0 10.000 3,093 (3,681) 26,28 (31,27)

2 10.001 50.000 2,693 (3,205) 66,24 (78,83)

3 50.001 100.000 2,627 (3,126) 99,24 (118,10)

4 100.001 500.000 2,532 (3,013) 194,28 (231,19)

5 500.001 1.500.000 2,296 (2,732) 1.374,24 (1.635,35)

¹⁾ Die Preise in Klammern beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19%) und wurden gerundet.

2.2 Anwendungsbeispiel 

2.2.1 Annahmen 

Tabelle 9:  

Arbeit Wn 26.500 kWh/a

2.2.2 Arbeitspreis 

26.500 kWh        * 2,693 ct/kWh = 713,65  €/a

2.2.3 Grundpreis 

= 66,24  €/a

Nach GasNZV § 24 sind hier Kunden mit einem Jahresverbrauch ≤ 1.500.000 kWh und ≤ 500kW einzuordnen. Die Zuordnung 
erfolgt zu Beginn einer Abrechnungsperiode.

Erläuterung: Die Einstufung in den entsprechenden Bereich erfolgt auf Basis des Erdgasverbrauchs.
Lieferstellen mit einem Jahresverbrauch >1.500.000 kWh ohne Lastgangmessung werden nach Stufe 5 abgerechnet.
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2.3 Messentgelte 

Tabelle 10: Messstellenbetrieb und Messung ¹⁾ ²⁾

Zählergruppe

Messstellen-

betrieb
[€/a]

Messung
[€/a]

G2,5 - G6 18,00 (21,42) 4,92 (5,85)

G10 - G25 51,24 (60,98) 4,92 (5,85)

G40 - G160 221,40 (263,47) 4,92 (5,85)

G250 - G400 349,80 (416,26) 4,92 (5,85)

G650 - G1000 901,80 (1.073,14) 4,92 (5,85)

≥ G1600 3.300,96 (3.928,14) 4,92 (5,85)

Mengenumwerter 682,08 (811,68)

¹⁾ Die Preise in Klammern beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19%) und wurden gerundet.

²⁾ Je Messstelle und je Turnusablesung bzw. -abrechnung

2.4 Konzessionsabgaben 

Tabelle 11: Konzessionsabgabensätze Erdgas gemäß 

Belieferung von Tarifkunden [ct/kWh]

ausschließlich Kochen und Warmwasser in Gemeinden

bis 25.000 Einwohner 0,51 (0,61)

bis 100.000 Einwohner 0,61 (0,73)

bis 500.000 Einwohner 0,77 (0,92)

sonstige Erdgaslieferungen in Gemeinden

bis 25.000 Einwohner 0,22 (0,26)

bis 100.000 Einwohner 0,27 (0,32)

bis 500.000 Einwohner 0,33 (0,39)

Belieferung von Sondervertragskunden [ct/kWh]

Sondervertragskunden 0,03 (0,04)

¹⁾ Die Preise in Klammern beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19%) und wurden gerundet.

Alle o.g. Preise sind ohne Konzessionsabgabe dargestellt. Letztere wird an die Städte und Gemeinden in unserem Netzgebiet 
abgeführt. In den Konzessionsgebieten gelten unterschiedliche Regelungen zur Zahlung der Konzessionsabgabe.

ᵇ⁾ Alle o. g. Preise sind (soweit nicht anders gekennzeichnet) netto ohne Umsatzsteuer dargestellt. Zuzüglich zu den 
Nettobeträgen wird die Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Höhe, zurzeit 19%, berechnet. Bei der Berechnung der 
Bruttopreise können sich Rundungsdifferenzen ergeben. Maßgeblich sind die Nettopreise.
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